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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_427/2008 Urteil vom 17. Juni 2008 II.
sozialrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichter U. Meyer, Präsident, Bundesrichter
Kernen, Seiler, Gerichtsschreiber Fessler. Parteien N.________, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Zollinger, Rämistrasse 5, 8001 Zürich, gegen
IV-Stelle Schwyz, Rubiswilstrasse 8, 6438 Ibach, Beschwerdegegnerin. Gegenstand
Invalidenversicherung, Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des
Kantons Schwyz vom 18. März 2008. In Erwägung, dass das Verwaltungsgericht des
Kantons Schwyz mit Entscheid vom 18. März 2008 die Beschwerde des N.________ gegen
die den Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung verneinende Verfügung der
IV-Stelle Schwyz vom 17. September 2007 abwies, dass N.________ hiegegen Beschwerde
in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hat einreichen lassen, dass die Beschwerde unter
anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in
gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ), dass offen bleiben kann, ob die Beschwerde den minimalen formellen
Anforderungen an die Begründung genügt und darauf eingetreten werden könnte, dass der
Beschwerdeführer hauptsächlich vorbringt, ihm sei von Dr. med. I.________ und vom
Hausarzt gesagt worden, er sei in keinem Beruf mehr einsetzbar, was seine Motivation für
eine Umschulung/Wiedereingliederung auf das Niveau Null habe absinken lassen und ihn
in den sozialen Rückzug getrieben habe, womit erfahrungsgemäss eine Flucht in eine
erhebliche psychische Erkrankung einhergehe, dass die Vorinstanz die damit begründete
Arbeitsunfähigkeit auch in leidensangepassten Tätigkeiten als auf invaliditätsfremden
Faktoren beruhend und daher nicht relevant erachtet hat, was Bundesrecht nicht verletzt,
dass, sollte der Beschwerdeführer tatsächlich der festen nicht korrigierbaren Überzeugung
sein, nicht mehr arbeiten zu können, dies jedenfalls keine Beeinträchtigung der Gesundheit
darstellt, für die von der Invalidenversicherung aufzukommen wäre ( Art. 3, 7 und 8 ATSG
), dass die vorinstanzliche Invaliditätsbemessung im Übrigen nicht beanstandet wird und
kein Grund zu einer näheren Prüfung besteht, dass die Beschwerde, soweit zulässig,
offensichtlich unbegründet ist und daher im vereinfachten Verfahren mit summarischer
Begründung nach Art. 109 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 BGG erledigt wird, dass der
Beschwerdeführer als unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen hat ( Art. 66 Abs. 1



BGG ), erkennt das Bundesgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf
einzutreten ist. 2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer
auferlegt. 3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz
und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt. Luzern, 17. Juni 2008
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Der
Präsident: Der Gerichtsschreiber: Meyer Fessler
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